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Rechtssatz

GemaR &8 26 Abs.2 AusIBG sind die im Abs.1 genannten Behdrden und die Trager der Krankenversicherung zur
Durchfuihrung ihrer Aufgaben berechtigt, die Betriebsstatten, Betriebsraume und auswartigen Arbeitsstellen, die
Aufenthaltsraume der Arbeitnehmer sowie bei begriindetem Verdacht nicht ortstblicher Unterbringung auch die vom
Arbeitgeber den Arbeitnehmern beigestellten Wohnraume und Unterklnfte zu betreten.

Unter die im Abs.1 der zitierten Gesetzesstelle genannten Behorden fallen auch die 6rtlichen Arbeitsamter.

Gemal? §8 28 Abs.1 Z2 lit.d AusIBG begeht eine Verwaltungsibertretung und ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zustandigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Bezirksverwaltungsbehorde zu
bestrafen, wer entgegen dem § 26 Abs.2 AusIBG den Landesarbeitsamtern und Arbeitsamtern sowie den Tragern der
Krankenversicherung den Zutritt zu den Betriebsstatten, Betriebsrdumen, auswartigen Arbeitsstellen,
Aufenthaltsraumen der Arbeitnehmer, den vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern beigestellten Wohnraumen oder
Unterklnften nicht gewahrt.

Nach der zitierten Strafbestimmung kommt als unmittelbarer Tater nicht nur der Beschaftiger (Arbeitgeber) in
Betracht. Wie sich aus der Aktenlage, insbesondere aus der zeugenschaftlichen Aussage des Organes des Arbeitsamtes
R., F. E., vom 1.3.1994 ergibt, war zum Tatzeitpunkt 8.2.1994, 19.00 Uhr, der Beschuldigte am Tatort (Gelande der Firma
F. GmbH) nicht persénlich anwesend, sodal} er als unmittelbarer Tater nicht in Erscheinung trat. Als solcher kame
lediglich der zu diesem Zeitpunkt als Tankwart fungierende M. D., welcher auch im Verfahren der belangten Behorde
als Zeuge aufgetreten ist, in Betracht. Unbeschadet der Frage, ob dessen Verhalten die subjektive Tatseite der
gegenstandlichen Verwaltungsubertretung erfullt hatte oder nicht, kann im vorliegenden Fall der Beschuldigte
allenfalls als mittelbarer Tater iSd 8 7 VStG erachtet werden. Als solcher wurde er aber nicht zur Verantwortung

gezogen.

Aus diesen Grunden war der Berufung Folge zu geben.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/7
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1995/10/13 VwSen-250317/6/Kon/Fb
	JUSLINE Entscheidung


